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Hände waschen 
regelmäßig und gründlich 

oder: 

Handdesinfektion 
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Nach Möglichkeit: 

Abstand halten! 
 

  

mind.  

1,5 Meter 
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Maskenpflicht 
 

Allgemeinverfügung  
betreffend den Zutritt zu den Gebäuden der Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences 

 
Gem. § 44 Abs. 1 S. 4 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) iVm. § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, Abs. 3 der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4650) geändert worden ist, erlässt der Präsident der Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences, 
den Zutritt zu den Gebäuden der Hochschule betreffend, folgende  
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 

1. 1Sämtliche Gebäude der Hochschule Darmstadt dürfen nur mit einer OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder 
vergleichbar ohne Ausatemventil (medizinische Maske) betreten werden. 2Diese Verpflichtung gilt nicht 

a) für Kinder unter 6 Jahren, 
b) für Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keine medizinische Maske tragen können und  
c) für Menschen mit Hörbehinderung und deren unmittelbare Kommunikationspartnerinnen und -partner, soweit und solange es zu ihrer 

Kommunikation erforderlich ist 
3Die medizinische Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden, wenn dies das jeweilige Hygienekonzept oder die Gefährdungsbeurtei-
lung vor Ort erlaubt. 
 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am 04.04.2022 in Kraft und gilt bis einschließlich dem 06.05.2022. 
 
3. Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 

Begründung siehe www.h-da.de 
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Regelmäßige 

Fensterlüftung!  
Bei Überwachung durch CO2-Monitor:  

☞   spätestens bei 1.000 ppm 

Bei Überwachung durch CO2-Ampel:  

☞   spätestens bei Umschaltung auf gelb 
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 Nach Möglichkeit Abstand von 1,5 Metern 

zu anderen Personen halten!  

 Maskenpflicht beachten! 

 Regelmäßig lüften! 

 Häufig und gründlich mit Seife die Hände 

waschen – mindestens 20 Sekunden!       

Alternative: Handdesinfektion – Einwirk-

zeit 30 Sekunden  

 Husten- und Niesetikette einhalten:         

 von anderen wegdrehen! 

 in die Armbeuge husten/niesen oder 

 Einwegtaschentücher benutzen!  

 Zutrittsverbote beachten! 

 

Bitte beachten   
Sie folgende  

Verhaltensregeln:  
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Kein  
Zutritt 

 

 

 Bei Krankheitssymptomen bitte zu Hause bleiben! 

 An COVID-19 erkrankte Personen (positives Testergeb-

nis) dürfen die Hochschule erst nach erfolgter Frei-

testung (negatives Testergebnis) wieder betreten. 

 Personen, die einen Kontakt mit erhöhtem Infektions-

risiko hatten, sollen fünf Arbeitstage von zu Hause aus 

arbeiten und dürfen die Hochschule anschließend nach 

Freitestung (negativer Test) wieder betreten.  

Ausnahme: Geboosterte, symptomfreie Personen, de-

ren Anwesenheit an der Hochschule zur Sicherstellung 

zeitkritischer Geschäftsprozesse (auch: Präsenzklausu-

ren) erforderlich ist. Für diese Personen ist eine anwe-

senheitstägliche Testung verpflichtend. 
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